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  U r t e i l  v o m  9 .  M ä r z  2 0 2 3  

Besetzung 
 Einzelrichter Gregor Chatton, 

mit Zustimmung von Richter Yanick Felley, 

Gerichtsschreiber Matiu Dermont. 

   

Parteien 

 
A._______,  

geboren am (…), 

B._______,  

geboren am (…), 

beide Staatsangehörige von Burundi,   

vertreten durch Rechtsanwältin Lea Hungerbühler, 

substituiert durch Rechtsanwalt Dominic Ley, 

(…), 

Beschwerdeführende,   

  
gegen 

  
Staatssekretariat für Migration SEM, 

Quellenweg 6, 3003 Bern, 

Vorinstanz. 

   

Gegenstand 

 
Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung 

(Dublin-Verfahren - Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG); 

Verfügung des SEM vom 21. Februar 2023 / N (…). 
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Sachverhalt: 

A.  

Die Beschwerdeführenden A., geboren am (…), und B., geboren am (…) 

(beide Staatsangehörige von Burundi), ersuchten am 8. Oktober 2022 in 

der Schweiz um Asyl. Ein Abgleich mit der europäischen Fingerabdruck-

Datenbank "Eurodac" ergab, dass sie bereits am 30. September 2022 in 

Kroatien Asyl beantragt hatten. 

B.  

Am 17. November 2022 fand in Abwesenheit der Rechtsvertretung der Be-

schwerdeführenden das rechtliche Gehör (Dublin-Gespräch) zu einem all-

fälligen Nichteintretensentscheid und der Möglichkeit der Überstellung 

nach Kroatien statt. Zu Beginn des Dublin-Gesprächs teilte der zuständige 

Sachbearbeiter den Beschwerdeführenden mit, ihre Rechtsvertretung 

könne aus Kapazitätsgründen nicht am Gespräch teilnehmen, das Ge-

sprächsprotokoll werde dieser aber zugestellt. Beide teilten daraufhin mit, 

dass sie einverstanden seien, das Gespräch ohne Rechtsvertretung zu 

führen, wobei die Beschwerdeführerin darauf hinwies, auch kein Vorge-

spräch mit ihrer Rechtsvertretung gehabt zu haben. Gegenüber einer Über-

stellung nach Kroatien äusserten sich die Beschwerdeführenden ableh-

nend. Sie machten geltend, in Kroatien nicht sicher zu sein; eine Rückkehr 

dorthin würde ihren Tod bedeuten. Der Beschwerdeführer führte zudem 

aus, in Kroatien zur Stellung eines Asylgesuchs gezwungen worden zu 

sein. 

C.   

Am 7. Dezember 2023 ersuchte die Vorinstanz die kroatischen Behörden 

um Rückübernahme der Beschwerdeführenden gemäss Art. 18 Abs. 1 

Bst. b der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfah-

ren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von ei-

nem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat ge-

stellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Dublin-III-VO). 

Diesem Gesuch wurde am 21. Dezember 2023 gestützt auf Art. 20 Abs. 5 

Dublin-III-VO entsprochen. 

D.  

Mit Verfügung vom 21. Februar 2023 (eröffnet am 23. Februar 2023) trat 

die Vorinstanz in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG (SR 142.31) 

auf die Asylgesuche der Beschwerdeführenden nicht ein, ordnete die Weg-

weisung aus der Schweiz nach Kroatien an, beauftragte den zuständigen 

Kanton mit dem Vollzug der Wegweisung und forderte sie auf, die Schweiz 
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am Tag nach Ablauf der Beschwerdefrist zu verlassen. Weiter stellte sie 

fest, einer allfälligen Beschwerde gegen den Entscheid komme keine auf-

schiebende Wirkung zu.  

E.  

Die vormalige Rechtsvertreterin zeigte mit Eingabe vom 23. Februar 2023 

die Beendigung des Mandatsverhältnisses an. 

F.  

Mit Eingabe vom 2. März 2023 erhoben die Beschwerdeführenden Be-

schwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragten, die angefoch-

tene Verfügung sei aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die 

Vorinstanz zurückzuweisen. Eventualiter sei die Vorinstanz anzuweisen, 

auf die Asylgesuche einzutreten, subeventualiter seien von den zuständi-

gen kroatischen Behörden Zusicherungen einzuholen, dass ihnen zum 

Zeitpunkt der Ankunft in Kroatien umgehend und längerfristig Obdach, 

Nahrung und eine adäquate und regelmässige medizinische sowie insbe-

sondere psychologische Behandlung zur Verfügung stehe. In prozessualer 

Hinsicht ersuchten sie um Gewährung der unentgeltlichen Rechtshilfe un-

ter Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses sowie unter Bei-

ordnung der rubrizierten Rechtsanwältin als amtliche Rechtsbeiständin. 

Der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu gewähren und der Voll-

zug der Überstellung sei superprovisorisch zu stoppen. 

G.  

Gestützt auf Art. 56 VwVG setzte der zuständige Instruktionsrichter die 

Überstellung nach Kroatien am 2. März 2023 superprovisorisch aus. 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1 Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, 

soweit das AsylG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG). 

1.2 Gemäss Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungs-

gericht zur Beurteilung von Beschwerden auf dem Gebiet des Asyls zu-

ständig und entscheidet über diese in der Regel – wie auch vorliegend – 

endgültig (vgl. Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). Die Beschwerdeführenden sind 

zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und 

formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 108 Abs. 3 

AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG). 
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2.  

2.1. Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich 

Missbrauch und Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige oder 

unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt 

werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG). 

2.2. Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das 

SEM ablehnt, das Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen 

(Art. 31a Abs. 1–3 AsylG), ist die Beurteilungskompetenz der Beschwer-

deinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt, ob die Vorinstanz zu 

Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 3.1; 

2012/4 E. 2.2, je m.w.H.).  

2.3. Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet, weshalb 

sie im Verfahren einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines 

zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin (Art. 111 Bst. e 

AsylG), ohne Durchführung eines Schriftenwechsels und mit summari-

scher Begründung, zu behandeln ist (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG). 

3.  

3.1. Die Beschwerdeführenden machen aufgrund des Umstands, beim 

Dublin-Gespräch keine Rechtsvertretung an ihrer Seite gehabt zu haben, 

ohne dass sie explizit auf deren Anwesenheit verzichtet hätten, eine Ver-

letzung des rechtlichen Gehörs geltend. Diese Rüge ist vorab zu beurtei-

len, da sie allenfalls geeignet wäre, eine Kassation der vorinstanzlichen 

Verfügung zu bewirken. 

3.2. Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV und 29 VwVG) 

umfasst das Recht des Betroffenen, sich vor Erlass eines in seine Rechts-

stellung eingreifenden Entscheids zur Sache äussern zu können (Art. 30 

VwVG). Er verlangt von der Behörde, dass sie die Vorbringen der Betroffe-

nen tatsächlich hört, ernsthaft prüft und in ihrer Entscheidfindung ange-

messen berücksichtigt. Dies gilt für alle form- und fristgerechten Äusserun-

gen, Eingaben und Anträge, die zur Klärung der konkreten Streitfrage ge-

eignet und erforderlich erscheinen. Die Begründung muss so abgefasst 

sein, dass der Betroffene den Entscheid gegebenenfalls sachgerecht an-

fechten kann. Sie muss kurz die wesentlichen Überlegungen nennen, von 

denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sie ihren Entscheid 

stützt. Nicht erforderlich ist, dass sich die Begründung mit allen Partei-

standpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen 

ausdrücklich widerlegt (vgl. BGE 136 I 184 E. 2.2.1). 
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3.3. Die Beschwerdeführenden berufen sich bezüglich der Abwesenheit 

der Rechtsvertretung während des Dublin-Gesprächs auf die ihrer Ansicht 

nach gleich gelagerten Urteile des Bundesverwaltungsgerichts  

D-5650/2022 vom 15. Dezember 2022 und E-4638/2022 vom 21. Oktober 

2022, wobei in diesen beiden Urteilen die Sache an die Vorinstanz zur Neu-

beurteilung zurückgewiesen wurde. Dabei verkennen sie jedoch, dass die 

Vorinstanz es bei diesen beiden Fällen unterliess, die Protokolle der  

Dublin-Gespräche der Rechtsvertretung zukommen zu lassen. Im vorlie-

genden Fall stellte die Vorinstanz die Protokolle der Dublin-Gespräche der 

Rechtsvertretung zu (Akten der Vorinstanz act. 28) und diese hatte Gele-

genheit zur Stellungnahme. Entscheidend ist sodann die durch den vor-

handenen Eintrag in der Fingerabdruck-Datenbank "Eurodac" klare Sach-

lage in Bezug auf die Zuständigkeit Kroatiens. Obwohl die Rechtsvertre-

tung ihren Rechtsschutzpflichten gemäss Art. 102h AsylG nicht vollumfäng-

lich nachgekommen ist, worauf insbesondere auch der Hinweis der Be-

schwerdeführerin, dass kein Vorgespräch zum Dublin-Gespräch durchge-

führt worden sein soll, hindeutet, ist auszuschliessen, dass deren Teil-

nahme am Dublin-Gespräch einen entscheidenden Einfluss auf die Verfü-

gung der Vorinstanz gehabt hätte. Anhaltspunkte, wonach die Abwesenheit 

der damaligen Rechtsvertretung die Sachlage beeinflusst hätte, finden sich 

in der Beschwerdeschrift nicht. Die Pflichtverletzung ist somit nicht derart 

schwerwiegend, als dass sie im vorliegenden Fall die rechtmässige Erstel-

lung des Sachverhalts verunmöglicht hätte. Es liegt damit keine Verletzung 

des rechtlichen Gehörs vor. 

4.  

4.1. Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsu-

chende in einen Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des 

Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a 

Abs. 1 Bst. b AsylG). In diesem Fall verfügt das SEM in der Regel die Weg-

weisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG). 

4.2. Gemäss Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO wird jeder Asylantrag von einem 

einzigen Mitgliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des Kapitels III 

(Art. 8–15 Dublin-III-VO) als zuständiger Staat bestimmt wird (vgl. auch 

Art. 7 Abs. 1 Dublin-III-VO). Das Verfahren zur Bestimmung des zuständi-

gen Mitgliedstaates wird eingeleitet, sobald in einem Mitgliedstaat erstmals 

ein Asylantrag gestellt wird (Art. 20 Abs. 1 Dublin-III-VO).  

4.3. Im Rahmen des in den Art. 23–25 Dublin-III-VO geregelten sogenann-

ten Wiederaufnahmeverfahrens (engl.: take back) findet grundsätzlich 

keine (erneute) Zuständigkeitsprüfung nach Kapitel III statt. Die 
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Zuständigkeit beziehungsweise die Verpflichtung des Mitgliedstaates zur 

Wiederaufnahme ergibt sich direkt aus Art. 18 Abs. 1 Bst. b–d beziehungs-

weise Art. 20 Abs. 5 Dublin-III-VO (vgl. Urteil des EuGH [Grosse Kammer] 

vom 2. April 2019, H. und R., C 582/17 und C-583/17, EU:C:2019:280, Rn. 

47–50; BVGE 2019 VI/7 E. 4-6, 2017 VI/5 E. 6.2 und 8.2.1 m.H.). 

5.  

Die Beschwerdeführenden machen im Wesentlichen geltend, in Kroatien 

würden systemische Mängel vorliegen, weshalb gestützt auf Art. 3 Abs. 2 

Dublin-III-VO die Schweiz auf ihre Asylgesuche einzutreten habe. Sie hät-

ten in Kroatien kein korrektes Asylverfahren durchlaufen können, sondern 

seien von den kroatischen Beamten auf völkerrechtswidrige Weise zwei-

mal weggewiesen worden ("Push-back"). Dabei seien sie Opfer von psy-

chischer und physischer Gewalt geworden. Beim dritten Versuch, in Kroa-

tien einzureisen, seien sie unter unmenschlichen Bedingungen von der 

kroatischen Polizei für einen Tag im Wald festgehalten und anschliessend 

gezwungen worden, ein Asylgesuch einzureichen. Die Beschwerdeführerin 

sei damals aufgrund einer kürzlich erfolgten Geburt sehr geschwächt ge-

wesen. Die benötigte medizinische Hilfe infolge einer (…) sei ihr von der 

Polizei vor Ort und anschliessend auch im Asylzentrum verweigert worden. 

Aufgrund der drohenden Wegweisung aus der Schweiz seien sie psychisch 

stark angeschlagen und würden sich vor einer Rückkehr nach Kroatien 

fürchten. Die Beschwerdeführerin sei von den Vorfällen in Kroatien schwer 

traumatisiert, habe Albträume und sei schlaflos. Der Beschwerdeführer 

habe ebenfalls Albträume und bedrückende wiederkehrende Erinnerungen 

(Flashbacks) an die Vorfälle in Kroatien. Diese psychischen Beschwerden 

bedürften weiterer medizinischer Abklärungen. 

6.  

6.1. Der Mitgliedstaat, bei dem der erste Antrag auf internationalen Schutz 

gestellt wurde, ist gehalten, einen Antragsteller, der sich ohne Aufenthalts-

titel im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats aufhält oder dort einen 

Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, nachdem er seinen ersten 

Antrag noch während des Verfahrens zur Bestimmung des zuständigen 

Mitgliedstaats zurückgezogen hat, nach den Bestimmungen der Artikel 23, 

24, 25 und 29 wieder aufzunehmen, um das Verfahren zur Bestimmung 

des zuständigen Mitgliedstaats zum Abschluss zu bringen (Art. 20 Abs. 5 

Dublin-III-VO). Diese Bestimmung findet auch – wie vorliegend – im Falle 

der Weiterreise eines Antragstellers in einen anderen Mitgliedstaat bei 

noch nicht abgeschlossenem Zuständigkeitsverfahren Anwendung 

(vgl. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin-III-Verordnung, 2014, K. 19 zu Art. 20). 
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6.2. Ein Abgleich der Fingerabdrücke der Beschwerdeführenden mit der 

"Eurodac"-Datenbank ergab, dass sie am 30. September 2022 in Kroatien 

ein Asylgesuch eingereicht hatten. Das SEM ersuchte deshalb die dortigen 

Behörden am 7. Dezember 2022 um Wiederaufnahme der Beschwerde-

führenden gestützt auf Art. 23 Dublin-III-VO. Die kroatischen Behörden 

stimmten dem Gesuch innert der in Art. 25 Abs. 1 Dublin-III-VO festgeleg-

ten Frist zu. Die Zuständigkeit Kroatiens ist somit grundsätzlich gegeben, 

was von den Beschwerdeführenden auf Beschwerdeebene nicht bestritten 

wird. 

7.  

7.1. Erweist es sich als unmöglich, eine antragstellende Person in den zu-

nächst als zuständig bestimmten Mitgliedstaat zu überstellen, da es we-

sentliche Gründe für die Annahme gibt, dass das Asylverfahren und die 

Aufnahmebedingungen für Antragstellende in diesem Mitgliedstaat syste-

mische Schwachstellen aufweisen, die eine Gefahr einer unmenschlichen 

oder entwürdigenden Behandlung im Sinne des Artikels 4 der EU- 

Grundrechtecharta mit sich bringen, so setzt der die Zuständigkeit prü-

fende Mitgliedstaat die Prüfung der in Kapitel III vorgesehenen Kriterien 

fort, um festzustellen, ob ein anderer Mitgliedstaat als zuständig bestimmt 

werden kann. Kann keine Überstellung gemäss diesem Absatz an einen 

aufgrund der Kriterien des Kapitels III bestimmten Mitgliedstaat oder an 

den ersten Mitgliedstaat, in dem der Antrag gestellt wurde, vorgenommen 

werden, so wird der die Zuständigkeit prüfende Staat der zuständige Mit-

gliedstaat (Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO). 

7.2. Kroatien ist Signatarstaat der EMRK, des Übereinkommens vom 

10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 

oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und des Ab-

kommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, 

SR 0.142.30) sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 

(SR 0.142.301) und es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass es sei-

nen entsprechenden völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommt. Es 

darf ausserdem davon ausgegangen werden, dass Kroatien die Rechte, 

die sich für Schutzsuchende aus den Richtlinien des Europäischen Parla-

ments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen 

Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen 

Schutzes (sog. Verfahrensrichtlinie) sowie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 

zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internati-

onalen Schutz beantragen (sog. Aufnahmerichtlinie) ergeben, anerkennt 

und schützt. Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich 

der Wiederaufnahmeverfahren liegen zum heutigen Zeitpunkt keine 
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Gründe für die Annahme vor, das Asylverfahren (inklusive Zuständigkeits-

verfahren) und die Aufnahmebedingungen für Antragstellende in Kroatien 

würden systemische Schwachstellen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Sätze 2 

und 3 Dublin-III-VO aufweisen (vgl. dazu beispielsweise die Urteile des 

BVGer F-3903/2022 vom 16. September 2022 E. 4; F-1653/2022 vom 

21. April 2022 E. 6.2; D-1404/2022 vom 30. März 2022; D-1069/2023 vom 

1. März 2023 E. 7.2.1). 

7.3. Die Vorinstanz hat eine Einzelfallprüfung vorgenommen und ist unter 

Verweis auf Abklärungen durch die Schweizer Botschaft in Kroatien zum 

Schluss gekommen, dass Personen, welche im Rahmen eines Dublin- 

Verfahrens nach Kroatien zurückgeführt werden, nicht von der problemati-

schen "Push-back"-Praxis betroffen sind (vgl. Urteile des BVGer  

D-1418/2022 vom 4. April 2022 E. 5.2.2; D-1404/2022 vom 30. März 2022 

S. 7; D-1241/2022 vom 25. März 2022 S. 5; D-1069/2023 vom 1. März 

2023 E. 7.2.3). Für eine Änderung der Rechtsprechung besteht auch in 

Würdigung der von den Beschwerdeführenden gemachten Äusserungen 

zu ihrer Behandlung in Kroatien und den zitierten Berichten keine Veran-

lassung. Unter diesen Umständen ist die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 

Dublin-III-VO nicht gerechtfertigt. 

8.  

8.1. Abweichend von Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO kann jeder Mitgliedstaat 

beschliessen, einen bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder Staa-

tenlosen gestellten Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn 

er nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prü-

fung zuständig ist (Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO). Dieses sogenannte Selbst-

eintrittsrecht wird durch Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. Au-

gust 1999 (AsylV 1, SR 142.311) konkretisiert. Gemäss dieser Bestimmung 

kann das SEM das Asylgesuch aus humanitären Gründen auch dann be-

handeln, wenn dafür gemäss Dublin-III-VO ein anderer Staat zuständig 

wäre. Liegen individuelle völkerrechtliche Überstellungshindernisse vor, ist 

der Selbsteintritt zwingend (BVGE 2015/9 E. 8.2.1). 

8.2. Die Beschwerdeführenden haben kein konkretes und ernsthaftes Ri-

siko dargetan, die kroatischen Behörden würden sich weigern, sie wieder 

aufzunehmen und ihren Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung 

der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Ausserdem haben die Be-

schwerdeführenden nicht dargetan, die sie bei einer Rückführung erwar-

tenden Bedingungen in Kroatien seien derart schlecht, dass sie zu einer 

Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 

FoK führen könnten. Die Beschwerdeführenden haben auch keine 
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konkreten Hinweise für die Annahme dargetan, Kroatien würde ihnen dau-

erhaft die ihnen gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Le-

bensbedingungen vorenthalten. Bei einer allfälligen vorübergehenden Ein-

schränkung könnten sie sich im Übrigen nötigenfalls an die dortigen Be-

hörden wenden und die ihnen zustehenden Aufnahmebedingungen auf 

dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). 

8.3. Was den medizinischen Sachverhalt anbelangt, so kann eine zwangs-

weise Rückweisung von Personen mit gesundheitlichen Problemen nur 

ausnahmsweise einen Verstoss gegen Art. 3 EMRK darstellen. Eine vom 

EGMR definierte Konstellation betrifft Schwerkranke, die durch die Ab-

schiebung – mangels angemessener medizinischer Behandlung im Ziel-

staat – mit einem realen Risiko konfrontiert würden, einer ernsten, raschen 

und unwiederbringlichem Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes 

ausgesetzt zu werden, die zu intensivem Leiden oder einer erheblichen 

Verkürzung der Lebenserwartung führen würde (vgl. Urteil des EGMR Pa-

poshvili gegen Belgien vom 13. Dezember 2016, Grosse Kammer 

41738/10, §§ 180-193 m.w.H.). Die (…) der Beschwerdeführerin (vgl. auch 

(…) Beilage 5) ist nicht so gravierend, als dass sie einer Überstellung nach 

Kroatien entgegenstehen würde. Dies gilt auch für die von den Beschwer-

deführenden geltend gemachten psychischen Beeinträchtigungen (Trau-

matisierung, Schlafprobleme, Albträume, Flashbacks) sowie für die (…) 

des Beschwerdeführers. Der Sachverhalt kann als erstellt erachtet werden 

und es ist nicht davon auszugehen, dass die geltend gemachten psychi-

schen und gesundheitlichen Probleme bei einer Überstellung nach Kroa-

tien eine tatsächliche Gefahr (real risk) einer Verletzung von Art. 3 EMRK 

mit sich bringen würden (vgl. BVGE 2011/9 E. 7 mit Hinweisen auf die 

Rechtsprechung des EGMR sowie Urteil des EGMR Paposhivili gegen Bel-

gien vom 13. Dezember 2016 [Nr. 41738/10]). Unter diesen Umständen ist 

die Vorinstanz nicht dazu angehalten, von den kroatischen Behörden Zu-

sicherungen zur dortigen Unterbringung, Verpflegung, medizinischen Ver-

sorgung und psychologischen Betreuung der Beschwerdeführenden ein-

zuholen. 

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass Kroatien grundsätzlich über eine 

ausreichende medizinische Infrastruktur verfügt (Urteil des BVGer  

D-735/2022 vom 28. Februar 2022 E. 6.7.3). Die Mitgliedstaten sind ver-

pflichtet, Antragstellenden die erforderliche medizinische Versorgung, die 

zumindest die Notversorgung und die unbedingt erforderliche Behandlung 

von Krankheiten und schweren psychischen Störungen umfasst, zugäng-

lich zu machen (Art. 19 Abs. 1 Aufnahmerichtlinie); den Antragstellenden 

mit besonderen Bedürfnissen ist die erforderliche medizinische oder 
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sonstige Hilfe (einschliesslich nötigenfalls einer geeigneten psychologi-

schen Betreuung) zu gewähren (Art. 19 Abs. 2 Aufnahmerichtlinie). Sodann 

bestehen in Kroatien nebst den staatlichen Einrichtungen auch Angebote 

von Nichtregierungsorganisationen für die psychische Betreuung, womit 

von einem genügenden psychologischen Behandlungsangebot auszuge-

hen ist (vgl. Urteil des BVGer F-4368/2020 vom 14. Januar 2021 E. 7.3 

m.H.) Bezüglich der Reisefähigkeit sowie der Durchführung der Überstel-

lung (Art. 31 und Art. 32 Dublin-III-VO) kann auf die zutreffenden Ausfüh-

rungen der Vorinstanz verwiesen werden. 

8.4. Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts verfügt das SEM bei 

der Anwendung von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 über einen Ermessensspiel-

raum (vgl. BVGE 2015/9 E. 7 f.). Die angefochtene Verfügung ist unter die-

sem Blickwinkel nicht zu beanstanden; insbesondere sind den Akten keine 

Hinweise auf einen Ermessensmissbrauch oder ein Über- respektive Un-

terschreiten des Ermessens zu entnehmen. Das Gericht enthält sich des-

halb in diesem Zusammenhang weiterer Äusserungen.  

8.5. Unter diesen Umständen besteht kein Grund für eine Anwendung der 

Ermessensklauseln von Art. 17 Dublin-III-VO. Der Vollständigkeit halber ist 

festzuhalten, dass die Dublin-III-VO den Schutzsuchenden kein Recht ein-

räumt, den ihren Antrag prüfenden Staat selber auszuwählen (vgl. auch 

BVGE 2010/45 E. 8.3). 

9.  

Das SEM ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b 

AsylG auf die Asylgesuche der Beschwerdeführenden nicht eingetreten. 

Da die Beschwerdeführenden nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- 

oder Niederlassungsbewilligung sind, wurde die Überstellung nach Kroa-

tien in Anwendung von Art. 44 AsylG ebenfalls zu Recht angeordnet 

(Art. 32 Bst. a AsylV 1). 

10.  

Das Fehlen von Überstellungshindernissen ist bereits Voraussetzung des 

Nichteintretensentscheids gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG, weshalb 

allfällige Vollzugshindernisse gemäss Art. 83 Abs. 3 und 4 AIG (SR 142.20) 

unter diesen Umständen nicht mehr zu prüfen sind (vgl. BVGE 2015/18 

E. 5.2 m.w.H.). 

11.  

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen und die Verfügung 

des SEM zu bestätigen. Mit dem vorliegenden Urteil fällt der am 2. März 
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2023 angeordnete Vollzugsstopp dahin. Das Gesuch um Erteilung der auf-

schiebenden Wirkung ist gegenstandslos geworden. 

12.  

12.1. Die Begehren erweisen sich als aussichtslos, weshalb die Gesuche 

um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und Bestellung einer 

amtlichen Rechtsverbeiständung ungeachtet einer allfälligen prozessualen 

Bedürftigkeit abzuweisen sind (Art. 65 Abs. 1 VwVG und Art. 102m AsylG). 

12.2. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten den Beschwer-

deführenden aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt 

Fr. 750.– festzusetzen (Art. 1–3 des Reglements vom 21. Februar 2008 

über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht 

[VGKE, SR 173.320.2]). 

 

(Dispositiv nächste Seite)  
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen.  

2.  

Die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und Be-

stellung einer amtlichen Rechtsverbeiständung werden abgewiesen. 

3.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 750.– werden den Beschwerdeführenden 

auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Versand des Urteils zuguns-

ten der Gerichtskasse zu überweisen. 

4.  

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführenden, das SEM und die kanto-

nale Migrationsbehörde. 

 

Der Einzelrichter: Der Gerichtsschreiber: 

  

Gregor Chatton Matiu Dermont 
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